
RATP: 50 Beschäftigte in unbefristetem Streik – seit über fünf Jahren!
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Unglaublich, aber wahr: Rund 50 Beschäftigte der Pariser Verkehrsbetriebe
befinden sich seit mehr als fünf Jahren im Streik! Sie folgen einem unbefristeten
Streikaufruf. Auch wenn sie kein Gehalt mehr erhalten, profitieren sie weiterhin
von der sozialen Absicherung der RATP.

Bei der RATP sind etwa 50 Beschäftigte seit mehr als fünf Jahren nicht mehr zur Arbeit
erschienen. Dennoch gehören sie immer noch zur Belegschaft der Pariser Verkehrsbetriebe.
Der Grund, warum diese Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit gekommen sind, ist sehr
ungewöhnlich, sie befinden sich seit fünf Jahren im Streik!

Diese Mitarbeiter verschanzen sich tatsächlich hinter einer Ankündigung eines unbefristeten
Streiks, die von mehreren Gewerkschaften bei der RATP eingereicht wurde. Ihre Haltung
schockiert jedoch selbst in den Reihen der Gewerkschaften. „Das ist eine Aushöhlung des
Streikrechts“, meint der Vorsitzende der CGC bei der RATP, Frédéric Ruiz, im Gespräch mit
der Zeitung Le Figaro, die den Fall aufgedeckt hat.

Der Gewerkschaftsvertreter bedauert, dass die Unternehmensleitung kein rechtliches Mittel
gefunden hat, um diesen seiner Meinung nach „Missbrauch“ zu verhindern. Die Leitung der
RATP kann jedoch nichts tun. „Wenn der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber angekündigt hat,
dass er streiken wird, und wenn diese Bewegung als legal gilt, weil sie darauf abzielt,
berufliche Forderungen durchzusetzen, kann das Unternehmen nichts dagegen
unternehmen“, erklärte Aymeric Hamon von der Anwaltskanzlei für Wirtschaftsrecht Fidal
gegenüber der Zeitung Figaro.

Nach fünf Jahren Streik werden diese fünfzig Beschäftigten nicht mehr von der
RATP bezahlt. Sie profitieren aber weiterhin von der Krankenkasse, für die sie
ihren Beitragsanteil zahlen, und können weiterhin die Sozialwerke des
Verkehrsbetriebs in Anspruch nehmen.

Was ist der Grund für die Haltung der Beschäftigten? Die wahrscheinlichste Hypothese ist,
dass die „streikenden“ Beschäftigten bereits seit fünf Jahren eine andere Tätigkeit haben.
Sollte ihnen diese nicht mehr gefallen, könnten sie dann jederzeit wieder in die RATP
eintreten.


